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1 ERLÄUTERUNGSBERICHT 

1.1 AUFTRAGGEBER / LIEGENSCHAFT 
Vorhabensträger und Betreiber der Abwasseranlage Spiegelau ist die Gemeinde Spiegelau 
im Landkreis Freyung - Grafenau. 

Gemeinde Spiegelau 
Konrad-Wilsdorf-Straße 5 

94518 Spiegelau 

1.2 VERANLASSUNG 
Ortstermin vom 19.06.2013 und Ingenieurvertrag vom 09.07.2013. 

Der Kanalabschnitt im Bereich der Waldschmidtstraße, Bayerwaldstraße und Böhmerwald-
straße ist hydraulisch überlastet. 

Nach Auskunft des Betreibers kommt es speziell bei Schacht 3011280 vor Haus Nr. 1 Bayer-
waldstraße zum regelmäßigen Überstau und zu Überflutungsschäden. 

Ein vorläufiges Konzept vom Büro EBB liegt vor. 

Ein Sanierungskonzept für einen leistungsfähigen Ableitungskanal wurde vom Ingenieurbüro 
Wolf am 26. April 2016 erstellt. 

Entwurfsunterlagen zum Umfang des Sanierungskonzeptes wurden vom Ingenieurbüro Wolf 
am 31. August 2016 erstellt. 

Es wurde bereits im Sanierungskonzept und im Entwurf vom 31.08.2016 darauf hingewie-
sen, dass der weitere Kanalverlauf zur Kläranlage nicht weiter hydraulisch untersucht wurde. 
Es war jedoch davon auszugehen, dass durch den leistungsfähigen Ausbau des vorliegen-
den Bereiches der Ableitungskanal im Kränkweg hydraulisch überlastet ist. 

Zur Gemeinderatssitzung am 09.11.2016 wurde deshalb eine um einen leistungsfähigen 
neuen Ableitungskanal im Kränkweg erweiterte Variante vorgestellt. Bei dieser Variante 
wurde auch der Ableitungskanal im Bereich des Freibad lagemäßig optimiert und hydraulisch 
so ausgelegt, dass ein späterer Weiterbau und ein Anschluss der best. Kanäle in der Stein-
bergstraße bzw. der Palmberger Straße in diesen neuen leistungsfähigen Kanal möglich ist. 

Das Ingenieurbüro Wolf wurde beauftragt, die Entwurfsunterlagen vom 31.08.2016 dahinge-
hend zu überarbeiten. 

1.3 ABWASSERSYSTEM 
Das Abwassersystem des Ortsteil Spiegelau ist ein Mischsystem. Das im Sanierungskonzept 
untersuchte Gebiet umfasst ca. 1,1 km Leitungsnetz. 

Das Mischwassernetz ist an die gemeindliche Kläranlage Spiegelau angeschlossen. 



 INGENIEURBÜRO WOLF 
Kap. 

1 / 1.4 

- 4 - 57
94

7.
do

cx
   

  2
01

3-
36

5-
00

-f
g 

1.4 ZUSTANDSBERICHT FÜR DAS ABWASSERSYSTEM 
Eine optische Inspektion im ISYBAU 96 Format ist vorhanden. Der genaue Zeitpunkt der Un-
tersuchung ist nicht bekannt, und liegt dem Ingenieurbüro Wolf nicht vor. 

Eine Schachtinspektion wurde nicht durchgeführt. 

Eine bautechnische Zustandsbewertung wurde nicht durchgeführt. 
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1.4.1 Hydraulische Nachrechnung 

Die Festlegung der Haltungsflächen für die hydraulische Nachrechnung erfolgte anhand des 
Kanalbestandsplanes, überlagert mit dem Luftbild, der Digitalen Flurkarte, dem DGM1, und 
einer Ortsbegehung unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse. 

Für die hydraulische Nachrechnung wurde der Bestandsdatensatz nach ISYBAU 96 verwen-
det. 

Die Nachrechnung des Kanalnetzes im IST-Zustand erfolgte nach dem Zeitbeiwertverfahren 
mit dem EDV Programm KanZEIT von Barthauer. 

1.4.2 Hydraulische Auslastung 

Für die Belastung des Netzes wurde eine Häufigkeit von n = 0,5/a für Wohngebiete und einer 
Dauer von 10 Minuten verwendet. Dies entspricht den aktuellen Regelungen in DIN EN 752 
bzw. DWA 118 für Wohngebiete 

Zusätzlich wurde eine Belastung des Netzes für eine Häufigkeit von n = 1,0/a und einer 
Dauer von 15 Minuten verwendet. Dies ist vermutlich der ursprünglichen hydraulischen Aus-
legung beim Bau des Mischwasserkanals zugrunde gelegt worden. 

Als Grundlage für die Niederschlagsspenden dienten die KOSTRA-Daten des Deutschen 
Wetterdienstes (KOSTRA-DWD 2000) 

1.4.2.1 Nachrechnung n = 0,5, D = 10 min 
Nachfolgend Ergebnisse aus dem Sanierungskonzept: 
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1.4.2.2 Nachrechnung n =1; D =15 min 
Nachfolgend Ergebnisse aus dem Sanierungskonzept: 
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Auch eine Nachrechnung mit n=1; 15 min ergab noch eine Überlastung des best. Netzes. 
Siehe Lageplan Anlage 3.2 
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Der Entlastungskanal in der Waldschmidtstraße ist nicht ausreichend. Es ist ein 2. Entlas-
tungskanal erforderlich. Siehe Lageplan Sanierungskonzept Anlage 4.1. 

Es wurde bereits im Sanierungskonzept und im Entwurf vom 31.08.2016 darauf hingewie-
sen, dass der weitere Kanalverlauf zur Kläranlage nicht weiter hydraulisch untersucht wurde. 
Es war jedoch davon auszugehen, dass durch den leistungsfähigen Ausbau des vorliegen-
den Bereiches der Ableitungskanal im Kränkweg hydraulisch überlastet ist. 

Zur Gemeinderatssitzung am 09.11.2016 wurde deshalb eine um einen leistungsfähigen 
neuen Ableitungskanal im Kränkweg erweiterte Variante vorgestellt. Bei dieser Variante 
wurde auch der Ableitungskanal im Bereich des Freibad lagemäßig optimiert und hydraulisch 
so ausgelegt, dass ein späterer Weiterbau und ein Anschluss der best. Kanäle in der Stein-
bergstraße bzw. der Palmberger Straße an diesen neuen leistungsfähigen Kanal möglich ist. 

Siehe Berechnungsplan Anlage 4.2 

Siehe Lagepläne Anlage 4.3 und 4.4 

Die Dimensionierung des Ableitungskanals erfolgt für das Regenereignis n = 0,5; 10 min. 
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Durch die Entlastungskanäle kann die Leistungsfähigkeit des best. Kanalnetzes für n = 1; 15 
min. gemäß folgender Tabelle nachgewiesen werden. 

 

In der Waldschmidtstraße tritt in der letzten best. Haltung 3011277 noch eine Auslastung von 
113 % auf. Wenn von Seite der Gemeinde Spiegelau diese rechnerische Überlastung noch 
akzeptiert wird, kann auf eine Erneuerung dieser Haltung noch verzichtet werden. Die an-
grenzende Bebauung befindet sich in diesem Bereich deutlich über dem Straßenniveau. 

Anmerkung: 
Grundsätzlich ist festzustellen, dass es sich bei dem vorliegenden Konzept lediglich um eine 
punktuelle Beseitigung einer hydraulischen Überlastung handelt. Die Überlastung des kom-
pletten Teileinzugsgebietes könnte nur mit einer Gesamtsanierung des kompletten Bereiches 
behoben werden. Die Grundlage für eine Gesamtsanierung wird aber mit dem leistungsfähi-
gen Ausbau des Ableitungskanales von der Bayerwaldstraße durch das Freibadgelände und 
im Kränkweg geschaffen. Ein späterer Weiterbau und Anschluss der Kanäle in der Stein-
bergstraße bzw. der Palmberger Straße (Fläche B 4.1 im Berechnungsplan Anlage 4.2) ist 
uneingeschränkt möglich. 
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1.6 KOSTENBERECHNUNG GEWÄHLTE SANIERUNGSALTERNATIVE 
Für die aufgeführten erforderlichen Baumaßnahmen wurde auf Basis ortsüblicher Einheits-
preise eine Kostenberechnung erstellt. 

Die Gesamtkosten brutto inklusive Nebenkosten betragen   618.000 €. 

 

2 RECHTSVERHÄLTNISSE 

2.1 NOTWENDIGE ÖFFENTLICH-RECHTLICHE VERFAHREN 
Nicht erforderlich 

2.2 BEWEISSICHERUNGSMAßNAMEN 
Beweissicherungsverfahren an Gebäuden und Mauern sind im erforderlichen Umfang durch-
zuführen. 

2.3 BAUGRUNDGUTACHTEN 
Ein Baugrundgutachten mit geotechnischen Bericht ist vor Umsetzung der Maßnahme erfor-
derlich. 

2.4 PRIVATRECHTLICHE REGELUNGEN 
Für die erforderlichen Durchgrabungsrechte in Privatgrundstücken ist eine notarielle Siche-
rung (Grunddienstbarkeit) zwingend erforderlich. 

 

3 DURCHFÜHRUNG DES VORHABENS 

3.1 BAUABSCHNITTE 
Die Maßnahme wird in einem Bauabschnitt durchgeführt 

 

3.2 GESCHÄTZTE BAUZEIT 
Die geschätzte Bauzeit beträgt ca. 7 Monate 

 

3.3 AUSSCHREIBUNGSART 
Vergabe erfolgt nach öffentlicher oder beschränkter Ausschreibung 

3.4 ABSTIMMUNG MIT ANDEREN VORHABEN 
Keine 
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4 WARTUNG UND VERWALTUNG DER ANLAGE 
Die Wartung und Verwaltung der Abwasserbeseitigungsanlage übernimmt die Gemeinde 
Spiegelau. 
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Schneider & Zajontz

3. Entwurf, Stand 27. Juli 2021

91171 Greding
Telefon (08 463) 6 02 94-29

E-Mail: info@schneider-zajontz.de
Internet: http://www.schneider-zajontz.de

An der Gredl 3

Gemeinde Spiegelau

für die öffentliche Entwässerungseinrichtung

Schneider & Zajontz 
Gesellschaft für kommunale Entwicklung mbH

für das Gebiet des Ortsteils Spiegelau (mit Ausnahme der Flurnummern 2413/1 und 2414 der Gemarkung Oberkreuzberg und 
der Flurnummern 693/4, 693/5, 693/7, 693, 693/6 und 678 der Gemarkung Klingenbrunn), des Ortsteils Neuhütte, des 

Ortsteils Pronfelden und das im Ortsteil Hochreuth liegende Grundstück mit der Flurnummer 2366 der Gemarkung 
Oberkreuzberg.

Kalkulation des vorläufigen Verbesserungsbeitrags

http://www.schneider-zajontz.de/
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Schneider & Zajontz

Grundstücksflächen Geschossflächen

m² m²

Derzeit angeschlossene und anschließbare 
Grundstücke:

lt. Flächenermittlung der Gemeinde 664.017 244.617 

Flächenzugänge 3.613 1.174 

Zwischensumme I 667.630 245.791

1,0% 3,0%

6.676 7.374 

Zwischensumme II 6.676 7.374

Nach bestehenden Planungsabsichten noch 
anzuschließende Grundstücke:

BG am alten Sägewerk 8.213 2.054 

Zwischensumme III 8.213 2.054

Gesamtsummen und Rundung 682.600 255.300

Die Maßstabskomponente "Vorhandene Geschossfläche" ist in Verbindung mit der Grundstücksfläche die von
den bayerischen Kommunen weit überwiegend bevorzugte Regelung. Bei der Kalkulation ist zu berücksichtigen,
dass Grundstücks- und Geschossflächenvergrößerungen zu einer weiteren Beitragsschuld führen, vgl. § 5 Abs.
4 BGS-EWS der Gemeinde. So hat der VGH in einem Einzelfall einen pauschalen Zuschlag für
Grundstücksvergrößerungen von 1 % für ausreichend angesehen (Urteil v. 27.01.2000 Nr. 23 N 99.1741). Für
künftig zu erwartende Vergrößerungen der Gebäude, d.h. zusätzlich geschaffene Geschossflächen, wurde die
spezifische Entwicklung der Vorjahre im Einrichtungsgebiet zugrunde gelegt. Ein Zuschlag in Höhe von 3 % ist
hier angemessen.

Zuschlag für Grundstücks- und 
Geschossflächenerweiterungen

Zusammenstellung der beitragspflichtigen Flächen 

Bezeichnung
Abwasserbeseitigung

Spiegelau_Abw_Spiegelau_VB_3.Entwurf.xlsm 7


